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Die Erstellung dieser Unterlagen erfolgt zum Zeitpunkt der Planung im Oktober 2025 zum letztgültigen Stand.  

Vorbehaltlich Druckfehler, Änderungen und Irrtümer. 

Alle Angaben in Euro. 

 

Voraussetzung für die Vergabe einer Wohnung ist die verbindliche Anmeldung via unterfertigtem 

Anmeldeschein. Dieser befindet sich am Ende dieser Unterlagen.  

 

 

 

 

Siedlungsgenossenschaft Donawitz 

gemeinnützige registrierte Wohnbaugen. m. b. H. 

Kerpelystraße 69 I 8700 Leoben I Österreich 

T: 03842/ 21139 I E: office@donawitzer.at I www.donawitzer.at  

Landesgericht Leoben I FN 75533d 
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Lageplan: Übersicht 
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Lageplan: Digitaler Atlas 

  



www.donawitzer.at 7 

Ansicht Wohnhaus (Haus 1) 

Schilcherland Siedlung 30  
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Ansicht Wohnhaus (Haus 2) 

Schilcherland Siedlung 29 
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Übersicht Wohnungen 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Allgemeines 

Unsere Genossenschaft errichtet süd-östlich des Ortskerns in St. Stefan ob Stainz ein Wohnhaus mit 

insgesamt 12 Mietwohnungen. Das Wohnhaus wird auf zwei Häuser aufgeteilt. Mit einer Bauzeit von 21 

Monaten ist die Fertigstellung für den Sommer 2027 geplant. 

Der spezifische Heizwärmebedarf bei 3.400 Heizgradtagen (Referenzklima) liegt für Haus 1 bei 35,10 

kWh/m2/Jahr und für Haus 2 bei 37,50 kWh/m2/Jahr. Der Gesamtenergieeffizienzfaktor liegt für Haus 1 bei 

0,71 und für Haus 2 bei 0,73. 

Die Zufahrt erfolgt über die Schilcherland Siedlung (=öffentliches Gut). 

Die Entfernung zur nächsten Bushaltestelle beträgt ca. 350 m. Eine Bäckerei befindet sich in naher Umgebung. 

Ärztliche Versorgung ist gewährleistet. Weitere wichtige Einrichtungen wie eine Volksschule, eine Mittelschule 

sowie ein Kindergarten sind ebenfalls im Ort vorhanden. 

Das Wohnhaus ist teilunterkellert. Die den Wohnungen zugeteilten Kellerabteile befinden sich im Keller- bzw. 

Erdgeschoss und sind direkt vom Haus aus zugänglich. 

Zu jeder Wohnung gehört ein überdachter Autoabstellplatz, welcher sich östlich im Bereich der Zufahrt 

befindet. Für das Wohnhaus sind vier Besucherparkplätze vorgesehen, welche sich auch im Bereich der 

Zufahrt befinden. 

Ein Kinderwagenabstellraum befindet sich im Bereich des Zugangs von Haus 2 und dient dieser sämtlichen 

Bewohnern der Wohnhausanlage zur gemeinsamen Nutzung. 

Der Müllplatz befindet sich im Zugangsbereich von Haus 1 und 2. Die Gehwege sind asphaltiert. 

Die Wohnanlage wird mittels Fernwärme beheizt. Der E-Technikraum befindet sich im Erdgeschoss von Haus 

1 und Haus 2, der Fernwärmeübernahmeraum im Erdgeschoss von Haus 2.  

Die Gestaltung der Außenanlagen ist dem Lageplan zu entnehmen. Dieser Lageplan ist Bestandteil des 

Wohnungsprospektes.  

Die Nutzung der vorgenannten gemeinsamen Anlagen wird gegebenenfalls mittels Dienstbarkeit geregelt. 

Die gesamte Liegenschaft befindet sich in einer Hanglage wodurch Böschungen im Bereich der allgemeinen 

Grünflächen sowie zu den Hausgärten notwendig werden. 

Die Perspektive der Wohnhausanlage dient nur der besseren Veranschaulichung der Wohnanlage, gibt jedoch 

nicht den Leistungsgegenstand wieder. Diesbezüglich wird auf die allgemeine Baubeschreibung verwiesen. 

Nähere Informationen zum Strom aus der installierten PV-Anlage werden nachgereicht. 
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Erdgeschosswohnungen mit Garten 

Jede Erdgeschosswohnung verfügt über einen eigenen Garten, der individuell gestaltet werden kann – sei es 

als Blumen- oder Gemüsegarten oder einfach als Rasenfläche, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten. 

Die Gärten sind durch Hecken voneinander abgegrenzt. 

Die Hausgärten bestehen aus ebenen Flächen, teilweise ergänzt durch eine vorhandene Böschung. In allen 

Hausgärten sind Regen- bzw. Schmutzwasserschächte sowie Dachablaufschächte möglich. 

Die Errichtung von Bauwerken ist nicht gestattet. Bei der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist darauf zu 

achten, dass andere Wohnungen nicht beeinträchtigt werden. 

Die jeweilige Gartengröße ist der Wohnungsbeschreibung zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich 

hierbei um vorläufige Flächenangaben handelt, die sich noch geringfügig ändern können. 

 

Preisgrundlage 

Den in diesem Prospekt angegebenen monatlichen Zahlungen liegen die aufgrund der erforderlichen 

Ausschreibung ermittelten Baukosten und damit die derzeit gültigen Preise zugrunde. Diese Kosten können 

durch Lohn- und Materialpreisänderungen, Änderung der Zinssatzkonditionen, sonstige unvorhergesehene 

Ereignisse beim Baugeschehen usw., eine Berichtigung erfahren. Nach Fertigstellung und Abrechnung des 

Wohnhauses erhalten alle Nutzungsberechtigten eine Schlussabrechnung, aus der der tatsächliche 

Bauaufwand und die dazugehörende Finanzierung ersichtlich sind. Auf Grund dieser tatsächlich anfallenden 

Kosten werden die monatlichen Zahlungen endgültig festgelegt. 

 

Kostenaufteilung 

Die Berechnung der monatlichen Zahlung erfolgt in Bezug auf die Wohnungen nach § 14 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, wobei die Aufteilung unter den Wohnungen im Verhältnis der Nutzwerte 

erfolgt. Für die Autoeinstellplätze wird ein angemessenes Nutzungsentgelt eingehoben. Die Berechnung der 

monatlichen Zahlung erfolgt sohin gemäß § 13 Abs 5 WGG in Verbindung mit § 14 Abs 8 WGG. Die gesamten 

Betriebskosten werden auf die Wohnungen und Abstellplätze im Verhältnis der Nutzwerte aufgeteilt, wobei der 

Verwaltungskostenbeitrag einheitlich für alle Wohnungen und Abstellplätze berechnet wird. Die Heizkosten 

werden für alle Wohnungen unter Berücksichtigung des Verbrauches im Sinne des 

Heizkostenabrechnungsgesetzes berechnet.  

Die Festsetzung der Nutzwerte erfolgt durch einen gerichtlich beeideten Sachverständigen. Die 

voraussichtlichen Nutzungsentgelte für die Wohnungen sind in diesem Prospekt entsprechend dem Gutachten 

des gerichtlich beeideten Sachverständigen erstellt. Das Sachverständigengutachten basiert - ebenso wie 

unser Prospekt - auf Rohbauausmaßen. 

 

Finanzierungsbeitrag 

Nach Maßgabe des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes ist ein einmaliger, rückzahlbarer 

Finanzierungsbeitrag zu leisten. Dieser Finanzierungsbeitrag wird nicht verzinst, dadurch kann aber die 

monatliche Zahlung entsprechend niedriger angesetzt werden. Im Falle der Kündigung des Mietverhältnisses 

und ordnungsgemäßer Räumung der Wohnung wird der Finanzierungsbeitrag nach Maßgabe des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes zurückbezahlt (1% Abschreibung pro Jahr). Die 

Siedlungsgenossenschaft ist berechtigt, bei der künftigen Übergabe festgestellte Schäden, allfällige 

Zahlungsrückstände und Nachzahlungen aus der Heizkostenabrechnung, sowie sonstige 

Schadenersatzansprüche aus diesem rückzuzahlenden Beitrag abzudecken. 
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Die Zahlung des Finanzierungsbeitrages kann frei gewählt werden. Es ist auch eine Ratenzahlung gemäß den 

Bestimmungen der Förderungszusicherung möglich. Bei Vertragsunterfertigung (Baubeginn) ist der 

Finanzierungsbeitrag laut Kostenübersicht bei den einzelnen Wohnungen und des Abstellplatzes zur Zahlung 

fällig. Bis zwei Monate vor Übergabe der Wohnung und bis zu dem der Übergabe folgenden Monatsletzten 

dürfen höchstens nur die bei den einzelnen Wohnungen angeführten Beträge eingezahlt werden. Bis zu 

diesem Zeitpunkt werden die zu leistende Beträge nicht verzinst, danach müssen allerdings Stundungszinsen 

verrechnet werden. 

 

Finanzierung der Wohnungen 

Die Baukosten werden durch ein variabel verzinstes Kapitalmarktdarlehen mit einer aktuellen Laufzeit von 30 

Jahren finanziert. Die Annuitäten (Zinsen und Tilgung) dieses wohnbauförderungsfähigen Darlehens werden 

durch nicht rückzahlbare Förderbeiträge des Landes Steiermark im Rahmen des 

Wohnbauförderungsprogramms 2022/2023 unterstützt. Diese Förderbeiträge betragen jährlich 3,6 % und 

werden über eine Laufzeit von 30 Jahren auf das jeweils halbjährlich aushaftende Kapital des geförderten 

Darlehens berechnet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Wohnungsaufwand bei einer variablen Verzinsung 

des Kapitalmarktdarlehens aufgrund von Zinsschwankungen halbjährlich ändern kann. 

 

Wohnungsunterstützung 

Informationen über die Wohnunterstützung bei Mietwohnungen finden Sie auf dem Sozialserver des Landes 

Steiermark unter www.soziales.steiermark.at. 

 

Wohnungsaufwand / Annuität 

Die Baukosten werden – wie bereits erwähnt – durch ein variabel verzinstes Kapitalmarktdarlehen mit einer 

aktuellen Laufzeit von 30 Jahren finanziert. Dadurch unterliegt der Wohnungsaufwand Zinssatzschwankungen 

und kann sich halbjährlich entsprechend ändern. 

Zudem wird auf den Abschnitt „Finanzierung der Wohnungen“ verwiesen: Der nicht rückzahlbare 

Förderbeitrag (3,6 %) wird vom jeweils halbjährlich fallenden Kapital des vom Land Steiermark geförderten 

Darlehens berechnet. Dies führt dazu, dass sich die Miete ebenfalls halbjährlich anpasst. 

 

Finanzierung der überdachten Autoabstellplätze 

Die Baukosten für die Autoeinstellplätze werden durch ein Kapitalmarktdarlehen mit einer aktuellen Laufzeit 

von 30 Jahren finanziert. Eine Förderung durch das Land Steiermark ist nicht vorgesehen. 

 

Was wird gefördert? 

Das Land Steiermark fördert gemäß dem Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1993 die Errichtung 

von Wohnungen (Eigentum, Miete oder Miete mit Kaufoption), sofern diese von einer gemeinnützigen 

Bauvereinigung oder einer Gemeinde errichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass für den Erwerb oder die Anmietung einer geförderten Wohnung bestimmte 

Förderkriterien erfüllt sein müssen. 

 

http://www.soziales.steiermark.at/
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Förderungsvoraussetzungen 

Persönliche Voraussetzungen  

• Volljährigkeit 

Sachliche Voraussetzungen 

• Das jährliche Familieneinkommen (NETTO) darf folgende Grenzen zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses NICHT überschreiten: 

eine Person  € 49.600, -- 

zwei Personen  € 74.400, -- 

für jede weitere, im Haushalt lebende Person werden € 6.570, -- hinzugerechnet. Diese Beträge 

können entsprechend den Änderungen des von der Statistik Österreich monatlich verlautbarten 

Verbraucherpreisindex verändert werden.  

• Der Wohnungswerber ist verpflichtet, ausschließlich die geförderte Wohnung zur Befriedung seines 

dringenden Wohnbedürfnisses zu verwenden (Hauptwohnsitz). 

• Der Wohnungswerber ist verpflichtet, seine Rechte an einer bisher zur Befriedigung seines dringenden 

Wohnbedürfnisses regelmäßig verwendeten Wohnung binnen sechs Monaten nach Bezug der 

geförderten Wohnung aufzugeben. Ausnahmen sind mit Zustimmung des Landes Steiermark nur dann 

zulässig, wenn er die bisherige Wohnung aus beruflichen Gründen für sich selbst dringend benötigt 

oder wenn Verwandte in gerader Line diese Wohnung zur Befriedigung ihres dringenden 

Wohnbedürfnisses regelmäßig verwenden. 

 

Einkommen 

Als Einkommen (Familieneinkommen) gilt die Summe der Einkommen des Förderungswerbers und der mit 

ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden nahestehenden Personen.  

Der Einkommensnachweis hat bei Arbeitnehmern, welche nicht zur Einkommenssteuer veranlagt sind (bei 

unselbstständiger Arbeit) durch Vorlage einer Lohnsteuerbescheinigung oder eines Lohnzettels für das dem 

Vertragsabschluss vorangegangene Kalenderjahr nachzuweisen.  

Beispiel: 

Der Vertragsabschluss für eine geförderte Wohnung erfolgt am 1.3.2025. Der Wohnungswerber hat somit die 

Lohnsteuerbescheinigung oder den Lohnzettel für das Jahr 2024 vorzulegen.  

Bei Personen, die zur Einkommenssteuer veranlagt werden (in der Regel bei selbstständiger Arbeit), hat der 

Einkommensnachweis mittels Vorlage des Einkommenssteuerbescheides für das letzte veranlagte 

Kalenderjahr.  

Die Einkommensermittlung für die in den Fördervoraussetzungen festgelegten Einkommensgrenzen erfolgt 

gemäß § 2 Z 10 Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993. 
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Nahestehende Personen 

Als nahestehende Personen gelten gemäß § 2 Zif. 9 Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 

1) der Ehegatte (die Ehegattin) und der eingetragene Partner (die eingetragene Partnerin).  

2) Verwandte in gerader Linie (insbesondere Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder) einschließlich 

Adoptivkinder (Wahlkinder) sowie Stiefeltern, 

3) Geschwister 

4) Verschwägerte in gerader Linie, das sind Personen, die mit dem Ehegatten in gerader Linie verwandt 

sind, insbesondere Schwiegereltern und Stiefkinder, 

5) eine Person, die mit dem Eigentümer (Mieter) in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe 

eingerichteten Haushaltsgemeinschaft lebt; 

6) in der Haushaltsgemeinschaft lebende eigene oder adoptierte Kinder einer Person, gemäß lit e und 

Pflegekinder gemäß dem Stmk. Kinder- und Jugendhilfegesetz; 

7) Pflegekinder gelten dann als nahestehende Personen, wenn ein längerer etwa zwei Jahre dauernder 

Aufenthalt am Pflegeplatz bereits vorliegt und eine Bestätigung der Bezirksverwaltungsbehörde 

beigebracht wird, dass es sich voraussichtlich um einen Dauerpflegeplatz handelt.  

Für nähere Informationen, insbesondere hinsichtlich der Förderung bei der Hausstandgründung von 

Jungfamilien und gleichgestellten Personen, besuchen Sie gerne den Wohnbauserver des Landes Steiermark 

unter www.wohnbau.steiermark.at.  

Informationen über die Wohnunterstützung bei Mietwohnungen finden Sie auf dem Sozialserver des Landes 

Steiermark unter www.soziales.steiermark.at. 

  

Vermeidung von Wohnungstourismus  

Weiters hat bei geförderten Wohnungen seit Ende Jänner 2021 eine zusätzliche Prüfung nach 

Wohnungstourismus zu erfolgen. Unter Wohnungstourismus ist zu verstehen, dass Bewohnerinnen und 

Bewohner von einer älteren und aufgrund des Rückzahlsystems teureren Wohnung ohne wesentliche 

Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände in eine neue und zumeist billigere geförderte Mietwohnung 

übersiedeln. Dies ist somit nicht mehr zulässig mit Ausnahme folgender Fälle: 

• Eine Neuvermietung ist im Falle einer beruflichen Veränderung möglich, wobei die zukünftige 

Wohnung mindestens 25 km von der bisherigen Wohnung entfernt und näher dem neuen Arbeitsplatz 

zu sein hat.  

• Für den Fall, dass seit Bezug der bisherigen Wohnung ein zusätzliches Kind in der bisherigen 

Wohnung lebt und die zukünftige geförderte Mietwohnung um zumindest ein Zimmer für Wohnzwecke 

und um mindestens 10 m² größer ist, ist eine Neuvermietung möglich. Dies gilt auch für den Fall, dass 

seit Bezug der bisherigen Wohnung ein Kind weniger in der bisherigen Wohnung lebt und die 

zukünftige geförderte Wohnung um mindestens ein Zimmer für Wohnzwecke und um zumindest 10 m² 

kleiner ist. Diese Regelung gilt auch analog für pflegebedürftige nahestehende Personen. 

• Im Fall des Todes des Ehegatten/der Ehegattin ist der Bezug einer anderen geförderten Mietwohnung 

dann möglich, wenn diese andere Wohnung um mindestens 20 m² kleiner ist. 

• Die monatlichen Kosten der derzeitigen geförderten Mietwohnung übersteigen regelmäßig ein Drittel 

des Familieneinkommens gemäß § 2 Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993 und jene der 

neuen Wohnung liegen bei max. 25 % dieses Einkommens und die zukünftige geförderte Wohnung 

um mindestens ein Zimmer für Wohnzwecke und um zumindest 10 m² kleiner ist.  
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• Bei nachstehenden Personen ist eine Neuvermietung möglich, sofern die zukünftige Mietwohnung im 

Gegensatz zur bisherigen Mietwohnung den Kriterien der Barrierefreiheit besser entspricht sowie ein 

Personenaufzug vorhanden ist:  

o Schwerbehinderte (mindestens 80 % Erwerbsminderung)  

o Familien mit einem schwerbehinderten, im gleichen Haushalt lebenden Familienmitglied  

o Familien mit einem behinderten Kind iSd Familienlastenausgleichsgesetz  

o Menschen mit einer Beeinträchtigung ihrer physischen Funktion gem. § 1a Stmk. 

Behindertengesetz  

• Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnungen, die im Rahmen der Sonderförderung 

„Sozialmietwohnungen für Jungfamilien“ errichtet wurden.  

Bei getrenntlebenden Ehepaaren unter folgenden Bedingungen:  

o Bei in Scheidung lebenden Ehepaaren ist zu dokumentieren, dass eine Scheidungsabsicht 

besteht (z.B. durch Vorlage einer Bestätigung des Gerichtes, dass ein Scheidungsverfahren 

anhängig ist).  

o Bei getrennt lebenden Ehepaaren, die keine (unmittelbare) Scheidungsabsicht haben, ist vom 

Wohnungswerber bzw. der Wohnungswerberin eidesstattlich zu erklären, dass ihm (ihr) ein 

Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten besonders wegen körperlicher Bedrohung 

unzumutbar ist oder der getrennte Wohnungsbedarf aus (nachvollziehbaren) wichtigen 

persönlichen Gründen gerechtfertigt ist.  

In beiden Fällen kann die nötige Dokumentation durch Vorlage der Zustimmung des Gerichtes zum 

abgesonderten Wohnsitz erfolgen.  

Diese Regelung ist auch gültig für eingetragene Partnerschaften sowie Personen, die mit der Mieterin bzw. 

dem Mieter in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft leben 

(§ 2 Z.9 e Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993).  

 

Nutzungsberechtigte(r) 

Nutzungsberechtigte(r) kann/ können sowohl eine Einzelperson wie auch ein Ehepaar bzw. Lebensgefährten 

sowie eingetragene Partner werden.  

 

Mitgliedschaft 

Da unsere Genossenschaft ausschließlich für Mitglieder tätig ist, ist der Beitritt als Mitglied erforderlich. Die 

einmaligen Kosten hierfür betragen € 58,14 (zwei Geschäftsanteile zu je € 21,80 sowie eine Beitrittsgebühr 

von € 14,54). 

 

Fertigstellung  

Die Fertigstellung der Wohnungen ist – sofern keine unvorhergesehenen Verzögerungen auftreten – für den 

Sommer 2027 geplant. 
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Anmeldungen und Anmeldeschluss 

Die Anmeldescheine sind ausschließlich an folgende Anschrift zu senden: 

Siedlungsgenossenschaft Donawitz gemeinnützige registrierte Wohnbaugen. m. b. H. 

Kerpelystraße 69, 8700 Leoben 

office@donawitzer.at 

 

In etwa 14 Tage nach dem Anmeldeschluss wird der Vorstand basierend auf den eingegangenen Anmeldungen 

und den gesetzlichen Bestimmungen die Wohnungen anbieten. 

Im Falle der Annahme des Angebots laden wir Sie nach Baubeginn – spätestens jedoch rechtzeitig – zu einem 

Informationsgespräch ein. Dabei stellen wir Ihnen alle relevanten Unterlagen, wie Firmenlisten und einen Plan 

im Maßstab 1:50, zur Verfügung. 

 

Auskünfte 

Für weitere Informationen steht Ihnen die Siedlungsgenossenschaft Donawitz gerne zur Verfügung.  

Sie erreichen sie unter der Telefonnummer +43 (0)3842 / 21139 oder per E-Mail an  

office@donawitzer.at. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen auch für ein persönliches Beratungsgespräch zur 

Verfügung. 
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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG &  

AUSSTATTUNG 
 

Unsere Immobilien überzeugen durch eine hochwertige Bauweise und eine durchdachte Ausstattung. Von der 

Auswahl langlebiger Materialien bis hin zu modernen technischen Standards legen wir besonderen Wert auf 

Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit. Alle Details zur Ausführung, den verwendeten Produkten sowie zur 

Ausstattung der Wohn- und Gemeinschaftsbereiche finden Sie in der nachfolgenden Baubeschreibung.  
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Einbaumöbel an Außenwänden 

Da der Baukörper nach der Fertigstellung noch eine gewisse Restfeuchtigkeit enthält, sollten Einbaumöbel 

und andere Einrichtungsgegenstände bis zur vollständigen Austrocknung der Wände nicht direkt an diese 

angebaut oder gestellt werden. 

Falls dies dennoch erforderlich ist, muss die Außenwand innenseitig mit einer 3 cm starken Hartschaumplatte 

isoliert oder ein entsprechender Abstand eingehalten werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu 

gewährleisten. 

 

Terrassen und Balkone 

Eine der Voraussetzungen für die lange Lebensdauer dieses wichtigen Bauteils ist die regelmäßige Wartung 

und Reinigung. Vernachlässigte Wartung und Reinigung sowie falsche Nutzung können zu irreparablen 

Schäden am Bauteil und somit am gesamten Bauwerk führen. Der Wohnungsnutzer ist für die Wartung und 

Pflege der zur Wohneinheit gehörenden Terrassen und Balkone verantwortlich. 

Bei Terrassen und Balkonen mit Gehbelag muss regelmäßig der Pflanzenbewuchs zwischen den Platten sowie 

zwischen den Platten und der Wand entfernt werden. 

Die Nutzung und Belastung der Balkone erfolgt durch das Begehen von Personen sowie durch die Aufstellung 

von Tischen und Stühlen. Die Aufstellung von Pflanzentrögen, die mit Substrat befüllt und großformatig sind, 

oder anderen schweren Gegenständen, darf nur nach Absprache mit unserer Genossenschaft erfolgen. 

Es dürfen keine Bohrungen oder Verankerungen in der Fläche des Gehbelags vorgenommen werden, da 

unterhalb des Gehbelags die Feuchtigkeitsabdichtung verläuft, die durch solche Maßnahmen beschädigt und 

undicht werden könnte. 

 

Küchenblock (optional) 

Jede Wohnung wird mit einem Küchenblock ausgestattet, welcher folgende Geräte beinhaltet: 

• Kühlschrank 

• Geschirrspüler 

• Herd (Backofen mit Ceranfeld) 

• Küchenspüle mit Armatur 

• Dunstabzugshaube (in Abhängigkeit von einer natürlichen Lüftungsmöglichkeit) 
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Leitlinien zum richtigen Lüften und Heizen  

Warum ist richtiges Lüften und Heizen wichtiger denn je? 

Bei Häusern älteren Baujahres ist auf Grund geringerer bautechnischer Standards ein ständiger 

Luftaustausch durch die „undichte Konstruktion“ möglich. Dies hat sich in der Vergangenheit sehr stark 

verändert. Auf Grund immer höherer gesetzlicher Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile von 

Wohngebäuden wird die Gebäudehülle (Fenster, Türen und Fassadensystem) zwangsläufig immer dichter. 

Trotz zweifellos positiver Effekte auf die Energieeffizienz bringt das auch einen gewichtigen Nachteil mit sich: 

Der konstante Luftwechsel zwischen Wohnraum und Außenluft ist nicht mehr (automatisch) möglich. 

Zudem führt der geringere Heizwärmebedarf zu niedrigeren Heizkörpertemperaturen. Die Zirkulation warmer 

Luft wird dadurch verringert. In der Folge werden insbesondere die Bereiche rund um die Fenster und Türen 

kaum erwärmt. Wenn daher in der Wohnung eine hohe relative Luftfeuchtigkeit (über 45 % bei einer 

Raumtemperatur von 22 Grad) herrscht, trifft die feuchte Raumluft auf die (relativ) kühlen Laibungsbereiche 

(Fenster- bzw. Türanschlussbereiche) und Schimmelwachstum wird begünstigt. Dies ist vor allem in der 

Übergangszeit, im Herbst, im Frühjahr und auch im Winter zu beobachten.  

Aber nicht nur der Bereich der Fenster und Türen ist von diesem Problem betroffen. Warme und feuchte Luft 

kondensiert ebenso an (relativ kalten) Wandoberflächen. So können insbesondere in Bereichen mit wenig 

Luftzirkulation (z. B. in Wandecken, hinter Verbauten oder bodenlangen Vorhängen usw.) für 

Schimmelsporen hervorragende Lebensbedingungen entstehen. Es ist daher sehr wichtig darauf zu achten, 

dass die relative Luftfeuchtigkeit der Rauminnenluft nicht zu sehr ansteigt. Als Höchstwert können 45% 

angesehen werden, wobei diese Grenze im Einzelfall auch darunter liegen kann. Der entscheidende Faktor 

ist das jeweilige Verhältnis von Außen- und Raumklima. 

Gemeinsam für Ihr neues Zuhause - dem Schimmel keine Chance geben 

Durch die in unseren Leitlinien zusammengefassten Informationen möchten wir Sie dabei unterstützen, in 

Ihrem Zuhause das richtige „Wohnklima“ zu finden. Aber es liegt insbesondere auch an Ihnen, dass Ihr 

neues Zuhause das wohnliche und behagliche Heim werden kann, das Sie sich wünschen. Die Feuchtigkeit 

in Ihren Wohnräumen, die durch das Bewohnen unweigerlich entsteht, wird in der Luft, in den Möbeln, in den 

Bauteilen usw. gespeichert. Wussten Sie, dass in einem 4-Personen-Haushalt 6 – 9 Liter Wasser pro Tag (!) 

anfallen können? Regelmäßiger Luftwechsel (warme feuchte Innenluft vs. kalte trockene Außenluft) ist die 

einzige Möglichkeit, diese großen Feuchtigkeitsmengen abzuführen. Grundvoraussetzung dafür ist richtiges 

Lüften und Heizen. 

Richtiges Lüften - auf Ihre Wohnung kommt es an ¹ 

Lüften ist nicht gleich Lüften. Je nach Anordnung der Fenster im Raum muss unterschiedlich lang gelüftet 

werden, bis die gesamte Raumluft ausgetauscht ist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quelle: Land Steiermark, Ratgeber Schimmel (2023) 

 



www.donawitzer.at 25 

Den größten Trocknungseffekt durch Lüften 

erreichen Sie in der kalten Jahreszeit: Kalte 

Luft ist immer trockener als warme Luft. 

Wenn die Luft im Wohnraum erwärmt wird, 

kann sie erneut Feuchtigkeit aufnehmen. 

Beim nächsten Lüften wird diese 

Feuchtigkeit wieder nach außen abgeleitet. 

Je kälter es draußen ist, desto kürzer kann 

die Lüftungsdauer sein. Im Winter 

beschlagen die Fensterscheiben beim 

Öffnen. Kurz nachdem der Beschlag wieder 

abgetrocknet ist, können Sie die Lüftung 

beenden. 

 

Schnell und einfach zum perfekten 

Wohnklima 

Wenn Sie die folgenden Tipps 

berücksichtigen, können Sie eine zu hohe 

Luftfeuchtigkeit und die damit verbundene 

Gefahr von Schimmelbildung ganz einfach 

auf ein Minimum reduzieren (Quelle: 

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus, Schimmelleitfaden (2019):  

• Lüften Sie am Morgen alle Räume, 

vor allem das Schlafzimmer! 

• Lüften Sie im Laufe des Tages mindestens noch weitere zwei- bis dreimal (z. B. am Nachmittag/Abend, 

wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen und vor dem Schlafengehen jeweils 5 Minuten 

querlüften)! 

• Während und nach dem Einbringen von Feuchtigkeit (z. B. durch Waschen, Kochen, Geschirrspülen, 

Duschen, Bügeln etc.) und nach dem Aufstehen unbedingt so rasch wie möglich verstärkt Lüften! 

• Handelt es sich bei Ihrem neuen Zuhause um eine Erstbezugswohnung, ist verstärktes Lüften 

besonders wichtig! Außerdem sind in diesem Fall etwas höhere Raumtemperaturen anzuraten! 

• Beim Lüften das Fenster nicht kippen, sondern weit öffnen. Dadurch ist ein starker Luftaustausch in 

kurzer Zeit möglich! 

• Hängen Sie Wäsche nicht in Ihrer Wohnung zum Trocknen auf, sondern im Freien oder in den dafür 

vorgesehenen Allgemeinräumen! Alternativ kann auch ein Kondenstrocknungsgerät verwendet 

werden (dabei zusätzlich auf verstärkten Luftwechsel achten). 

• Aktivieren Sie beim Kochen den Dunstabzug und/oder öffnen Sie die Fenster! 

• Lassen Sie Ventilatoren für die Innenbelüftung (z.B. im Bad und im WC) nach der Benützung des 

Raumes bei geschlossener Tür einige Zeit laufen! 

  



www.donawitzer.at 26 

 

• Stellen Sie große Möbel immer an Innenwänden auf! Ist es notwendig, diese an der Außenwand zu 

platzieren, muss ein Abstand von 5 cm zur Wand und ein Abstand von 8-10 cm zum Fußboden (Füße 

montieren) eingehalten werden. Dies ist unbedingt erforderlich, damit die Luft noch zirkulieren kann! 

Raumecken und Raumkanten stellen ein besonderes Problem dar und sollten deshalb zur Gänze von 

Möbeln freigehalten werden! 

• Vermeiden Sie Temperaturunterschiede von mehr als 3 Grad zwischen Ihren Räumen! Achten Sie 

auch darauf, dass alle Räume gleichmäßig beheizt sind. Das verhindert, dass sich die Luftfeuchtigkeit 

an den Wänden unbeheizter Räume als Kondenswasser festsetzt. Senken Sie die Temperatur in der 

Nacht nicht um mehr als 5 Grad! 

• Stellen Sie die Heizung nicht in einzelnen Räumen ab. Die Raumtemperatur soll nicht unter 15 Grad 

sinken. Es ist eine gleichmäßig warme Wandfläche anzustreben! 

• Reduzieren Sie die Heizung nur dann, wenn Sie gleichzeitig verstärkt lüften und die Türen zu den 

betreffenden Räumen dicht schließen. Kippen Sie die Fenster nicht. Dies führt zu kalten 

Wandoberflächen im Bereich der Leibungen und begünstigt die Bildung von Schimmel! 

• Lüften Sie auch Räume, die nur kurz oder fast nicht genutzt werden (Flure, Gästezimmer, 

Abstellräume)! Es lässt sich nie gänzlich vermeiden, dass Feuchtigkeit aus den anderen Räumen auch 

in diese Räume gelangt. 

• Entfernen Sie Staub und andere Partikel regelmäßig - diese können die Ursache für das Gefühl von 

trockener Luft sein! 

• Verzichten Sie auf Raumluftbefeuchter! Diese stellen zusätzlich oft auch ein hygienisches Risiko dar! 
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•  

 

 

NUTZFLÄCHEN  GRUNDRISSE  KOSTEN  

FINANZIERUNG 
 

Die Planausmaße sind Rohbaumaße, daher sind für Neubauten die Naturmaße abzunehmen.  

Die eingezeichneten Einrichtungsgegenstände, die nicht in der Ausstattungsbeschreibung angeführt sind, sind 

als Situierungsvorschlag anzusehen und diese werden nicht geliefert. 
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Wohnung Nr. H1W1  

Wohnfläche - 88,55 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 176/1948 

 

Wohnküche 30,57 m²  Vorraum 6,90 m²  

Zimmer 1 11,06 m²  Flur 8,80 m²  

Zimmer 2 11,03 m²  Terrasse überdacht 8,00 m²  

Zimmer 3 10,54 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Bad 5,10 m²  Garten 37,45 m² 

WC 1,87 m²  

Abstellraum 2,68 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H1W1  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 3.162,22 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  962,22 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  570,06 

Umsatzsteuer    €  57,01 

Wohnungsaufwand brutto €  627,07  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  48,73  

Rücklagenkomponente  €  12,38  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  38,27  

Betriebskostenvorauszahlung €  129,68 

Heizkostenvorauszahlung €  95,63 

Umsatzsteuer  €  44,95 

 €  396,22 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  1.023,29 

 

Summe ohne Küche ① € 981,19 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 570,06, 2. Halbjahr         

€ 575,23, 3. Halbjahr € 580,50, 4. Halbjahr € 585,86, 5. Halbjahr € 591,32, 6. Halbjahr € 596,90 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H1W2  

Wohnfläche - 88,40 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 182/1948 

 

Wohnküche 30,51 m²  Vorraum 6,83 m²  

Zimmer 1 11,06 m²  Flur 8,80 m²  

Zimmer 2 11,03 m²  Balkon überdacht 8,00 m²  

Zimmer 3 10,54 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Bad 5,10 m²    

WC 1,87 m²  

Abstellraum 2,66 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H1W2  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 3.270,02 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  1.070,02 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  608,91 

Umsatzsteuer    €  60,89 

Wohnungsaufwand brutto €  669,80  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  50,39  

Rücklagenkomponente  €  13,19  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  38,27  

Betriebskostenvorauszahlung €  134,10 

Heizkostenvorauszahlung €  95,47 

Umsatzsteuer  €  45,62 

 €  403,62 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  1.073,42 

 

Summe ohne Küche ① € 1.031,32 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 608,90, 2. Halbjahr          

€ 614,07, 3. Halbjahr € 619,33, 4. Halbjahr € 624,68, 5. Halbjahr € 630,13, 6. Halbjahr € 635,69 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H1W3  

Wohnfläche - 67,02 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 136/1948 

 

Wohnküche 29,14 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Zimmer 1 12,46 m²  Garten 20,74 m²  

Bad/WC 6,09 m²  Büro 1 8,66 m²  

Abstellraum 2,39 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Vorraum 3,96 m²    

Flur 4,32 m²  

Terrasse überdacht 8,00 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H1W3  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.443,53 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  243,53 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  449,11 

Umsatzsteuer    €  44,91 

Wohnungsaufwand brutto €  494,02  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  37,66  

Rücklagenkomponente  €  9,74  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  45,52  

Betriebskostenvorauszahlung €  100,21 

Heizkostenvorauszahlung €  72,38 

Umsatzsteuer  €  36,65 

 €  328,74 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  822,76 

 

Summe ohne Küche ① € 772,69 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 449,11, 2. Halbjahr           

€ 453,02, 3. Halbjahr € 457,01, 4. Halbjahr € 461,07, 5. Halbjahr € 465,20, 6. Halbjahr € 469,42 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes.  
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Wohnung Nr. H1W4  

Wohnfläche - 88,40 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 178/1948 

 

Wohnküche 30,51 m²  Vorraum 6,83 m²  

Zimmer 1 11,06 m²  Flur 8,80 m²  

Zimmer 2 11,03 m²  Balkon überdacht 8,00 m²  

Zimmer 3 10,54 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Bad 5,10 m²    

WC 1,87 m²  

Abstellraum 2,66 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H1W4  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 3.198,15 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  998,15 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  583,62 

Umsatzsteuer    €  58,36 

Wohnungsaufwand brutto €  641,98  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  49,29  

Rücklagenkomponente  €  12,66  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  38,27  

Betriebskostenvorauszahlung €  131,15 

Heizkostenvorauszahlung €  95,47 

Umsatzsteuer  €  45,16 

 €  398,58 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  1.040,56 

 

Summe ohne Küche ① € 998,46 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 583,61, 2. Halbjahr         

€ 588,78, 3. Halbjahr € 594,04, 4. Halbjahr € 599,39, 5. Halbjahr € 604,84, 6. Halbjahr € 610,41 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H1W5  

Wohnfläche - 67,02 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 136/1948 

 

Wohnküche 29,14 m²  Kellerabteil 2,45 m²  

Zimmer 1 12,46 m²  Büro 1 8,66 m²  

Bad/WC 6,09 m²  Kellerabteil 2,93 m²  

Abstellraum 2,39 m²  Garten 32,48 m²  

Vorraum 3,96 m²    

Flur 4,32 m²  

Balkon überdacht 8,00 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H1W5  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.443,53 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  243,53 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  449,11 

Umsatzsteuer    €  44,91 

Wohnungsaufwand brutto €  494,02  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  37,66  

Rücklagenkomponente  €  9,74  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  45,52  

Betriebskostenvorauszahlung €  100,21 

Heizkostenvorauszahlung €  72,38 

Umsatzsteuer  €  36,65 

 €  328,74 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  822,76 

 

Summe ohne Küche ① € 772,69 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 449,11, 2. Halbjahr          

€ 453,02, 3. Halbjahr € 457,01, 4. Halbjahr € 461,07, 5. Halbjahr € 465,20, 6. Halbjahr € 469,42 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W1  

Wohnfläche - 76,27 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 154/1948 

 

Wohnküche 29,64 m²  Flur 5,77 m²  

Zimmer 1 13,56 m²  Terrasse überdacht 8,00 m²  

Zimmer 2 12,35 m²  Kellerabteil 2,93 m²  

Bad 5,15 m²  Garten 32,48 m²  

WC 1,85 m²    

Abstellraum 2,03 m²  

Vorraum 5,92 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W1  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.766,94 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  566,94 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  506,22 

Umsatzsteuer    €  50,62 

Wohnungsaufwand brutto €  556,84  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  42,64  

Rücklagenkomponente  €  10,98  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  40,33  

Betriebskostenvorauszahlung €  113,47 

Heizkostenvorauszahlung €  82,37 

Umsatzsteuer  €  40,10 

 €  356,48 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  913,32 

 

Summe ohne Küche ① € 868,95 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 506,22, 2. Halbjahr          

€ 510,68, 3. Halbjahr € 515,21, 4. Halbjahr € 519,83, 5. Halbjahr € 524,53, 6. Halbjahr € 529,33 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W2  

Wohnfläche - 76,60 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 160/1948 

 

Wohnküche 30,88 m²  Flur 5,77 m²  

Zimmer 1 13,82 m²  Balkon überdacht 8,00 m²  

Zimmer 2 11,14 m²  Kellerabteil 2,93 m²  

Bad 5,19 m²     

WC 1,85 m²    

Abstellraum 2,03 m²  

Vorraum 5,92 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W2  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.874,74 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  674,74 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  542,12 

Umsatzsteuer    €  54,21 

Wohnungsaufwand brutto €  596,33  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  44,30  

Rücklagenkomponente  €  11,73  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  41,14  

Betriebskostenvorauszahlung €  117,89 

Heizkostenvorauszahlung €  82,73 

Umsatzsteuer  €  40,95 

 €  365,32 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  961,65 

 

Summe ohne Küche ① € 916,40 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 542,12, 2. Halbjahr          

€ 546,60, 3. Halbjahr € 551,16, 4. Halbjahr € 555,79, 5. Halbjahr € 560,51, 6. Halbjahr € 565,34 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W3  

Wohnfläche - 56,01 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 114/1948 

 

Wohnküche 26,74 m²  Vorraum 8,96 m²  

Zimmer 1 14,89 m²  Terrasse überdacht 8,00 m²  

Bad/WC 6,38 m²  Kellerabteil 4,93 m²  

Abstellraum 1,42 m²  Zimmer 4 12,63 m²  

Vorraum 6,58 m²    

Balkon überdacht 8,00 m²  

Kellerabteil 5,30 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W3  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.048,25 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.048,25 

Kosten vor Bezug  €  0,00 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  377,49 

Umsatzsteuer    €  37,75 

Wohnungsaufwand brutto €  415,24  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  31,57  

Rücklagenkomponente  €  8,18  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  38,27  

Betriebskostenvorauszahlung €  84,00 

Heizkostenvorauszahlung €  60,49 

Umsatzsteuer  €  31,13 

 €  280,22 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  695,46 

 

Summe ohne Küche ① € 653,36 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 377,49, 2. Halbjahr         

€ 380,76, 3. Halbjahr € 384,09, 4. Halbjahr € 387,49, 5. Halbjahr € 390,94, 6. Halbjahr € 394,46 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W4  

Wohnfläche - 86,66 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 172/1948 

 

Wohnzimmer 23,91 m²  Vorraum 8,96 m²  

Zimmer 2 14,92 m²  Terrasse überdacht 8,00 m²  

Zimmer 3 10,24 m²  Kellerabteil 4,93 m²  

Küche 7,07 m²  Zimmer 4 12,63 m²  

Bad 5,28 m²    

WC 1,85 m²  

Abstellraum 1,80 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W4  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 3.090,35 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  890,35 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  556,35 

Umsatzsteuer    €  55,64 

Wohnungsaufwand brutto €  611,99  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  47,62  

Rücklagenkomponente  €  12,08  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  47,34  

Betriebskostenvorauszahlung €  126,73 

Heizkostenvorauszahlung €  93,59 

Umsatzsteuer  €  45,01 

 €  398,95 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  1.010,94 

 

Summe ohne Küche ① € 958,87 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 556,36, 2. Halbjahr           

€ 561,42, 3. Halbjahr € 566,58, 4. Halbjahr € 571,82, 5. Halbjahr € 577,16, 6. Halbjahr € 582,62 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W5  

Wohnfläche - 76,60 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 156/1948 

 

Wohnküche 30,88 m²  Flur 5,77 m²  

Zimmer 1 13,82 m²  Balkon überdacht 8,00 m²  

Zimmer 2 11,14 m²  Kellerabteil 2,93 m²  

Bad 5,19 m²     

WC 1,85 m²    

Abstellraum 2,03 m²  

Vorraum 5,92 m²  
  

Grundriss 

 

 

 



www.donawitzer.at 47 

Kosten der Wohnung Nr. H2W5  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.802,87 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  602,87 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  516,83 

Umsatzsteuer    €  51,68 

Wohnungsaufwand brutto €  568,51  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  43,19  

Rücklagenkomponente  €  11,20  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  41,14  

Betriebskostenvorauszahlung €  114,94 

Heizkostenvorauszahlung €  82,73 

Umsatzsteuer  €  40,48 

 €  360,26 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  928,77 

 

Summe ohne Küche ① € 883,52 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 516,83, 2. Halbjahr          

€ 521,31, 3. Halbjahr € 525,87, 4. Halbjahr € 530,51, 5. Halbjahr € 535,23, 6. Halbjahr € 540,05 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W6  

Wohnfläche - 56,01 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 114/1948 

 

Wohnküche 26,74 m²     

Zimmer 1 14,89 m²     

Bad/WC 6,38 m²     

Abstellraum 1,42 m²     

Vorraum 6,58 m²    

Balkon überdacht 8,00 m²  

Kellerabteil 4,81 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W6  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 2.048,25 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.048,25 

Kosten vor Bezug  €  0,00 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  377,49 

Umsatzsteuer    €  37,75 

Wohnungsaufwand brutto €  415,24  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  31,57  

Rücklagenkomponente  €  8,18  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  38,27  

Betriebskostenvorauszahlung €  84,00 

Heizkostenvorauszahlung €  60,49 

Umsatzsteuer  €  31,13 

 €  280,22 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  695,46 

 

Summe ohne Küche ① € 653,36 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 377,49, 2. Halbjahr           

€ 380,76, 3. Halbjahr € 384,09, 4. Halbjahr € 387,49, 5. Halbjahr € 390,94, 6. Halbjahr € 394,46 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Wohnung Nr. H2W7  

Wohnfläche - 86,66 m² (Die Wohnfläche enthält keine Außenflächen oder Nebenräume) 

Nutzwert 174/1948 

 

Wohnzimmer 23,91 m²  Vorraum 8,96 m²  

Zimmer 2 14,92 m²  Balkon überdacht 8,00 m²  

Zimmer 3 10,24 m²  Kellerabteil 4,80 m²  

Küche 7,07 m²  Zimmer 4 12,63 m²  

Bad 5,28 m²    

WC 1,85 m²  

Abstellraum 1,80 m²  
  

Grundriss 
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Kosten der Wohnung Nr. H2W7  

 

 

 Miete 

  
Einmaliger Finanzierungsbeitrag gesamt ① € 3.126,28 

Kosten b. Vertragsunterfertigung (Baubeginn) €  2.200,00 

Kosten vor Bezug  €  926,28 

 

Monatliche Zahlung 

Wohnungsaufwand netto ② €  568,99 

Umsatzsteuer    €  56,90 

Wohnungsaufwand brutto €  625,89  

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  48,18  

Rücklagenkomponente  €  12,34  

Verwaltungskostenbeitrag €  26,58 

Miete für Küche  €  47,34  

Betriebskostenvorauszahlung €  128,20 

Heizkostenvorauszahlung €  93,59 

Umsatzsteuer  €  45,24 

 €  401,47 

 

Summe inkl. Küche (auf Wunsch) ① €  1.027,36 

 

Summe ohne Küche ① € 975,29 

 

① zuzüglich Kosten für den Autoabstellplatz (siehe Punkt „Autoabstellplatz“). 

 

② Miete: Dieser Wohnungsaufwand erhöht sich halbjährlich – abgesehen von Zinssatzschwankungen - 

aufgrund der halbjährlichen Senkung des Förderbeitrages wie folgt: 1. Halbjahr € 568,99, 2. Halbjahr          

€ 574,06, 3. Halbjahr € 579,22, 4. Halbjahr € 584,46, 5. Halbjahr € 589,80, 6. Halbjahr € 595,26 usw. bis 

zur gänzlichen Rückzahlung des Kapitalmarktdarlehens. Details hierzu entnehmen Sie bitte den Punkten 

„Finanzierung der Wohnungen“ und „Wohnungsaufwand / Annuität“ des Prospektes. 
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Kosten: Autoabstellplatz überdacht 
Nutzwert 8/1948 

Größe: 2,50 m x 5,00 m 

  

 Miete 

 

  
 

Einmaliger Finanzierungsbeitrag vor Bezug € 143,74 

 

Monatliche Zahlung 

Nutzungsentgelt netto ① €  51,63 

Umsatzsteuer  €  10,33 

Nutzungsentgelt brutto €  61,96 

 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag €  2,22 

Rücklagenkomponente €  1,08 

Verwaltungskostenbeitrag €  4,98 

Betriebskostenvorauszahlung €  5,89 

Umsatzsteuer  €  2,86 

SUMME € 78,99 

 

 

① zum Zeitpunkt der Kalkulation (12.09.2025) betrug der variable Zinssatz (halbjährliche Anpassung!) 

3,60% p.a. dekursiv. Das Nutzungsentgelt unterliegt daher den Zinssatzschwankungen und kann sich 

dieses dementsprechend halbjährlich ändern. Es wird darauf hingewiesen, dass das Land Steiermark die 

Abstellplätze nicht fördert. 

 


